
	
Die	Bulle	wird	in	der	Reliqienkammer	des	Sacro	Convento	in	Assisi	ausbewahrt	
	
	
Auszüge	aus	der	bullierten	Regel	des	hl.	Franziskus	
	
Im	Namen	des	Herrn	!	
Es	beginnt	die	Lebensweise	der	Minderen	Brüder:	
Regel	und	Leben	der	Minderen	Brüder	ist	dieses,	nämlich	unseres	Herrn	Jesu	Christi	heiliges	Evangelium	
zu	beobachten	durch	ein	Leben	in	Gehorsam,	ohne	Eigentum	und	in	Keuschheit.	
	
Von	denen,	die	dieses	Leben	annehmen	wollen,	und	wie	sie	aufgenommen	werden	sollen	
Wenn	einer	dieses	Leben	annehmen	will	und	zu	unseren	Brüdern	kommt,	sollen	diese	ihn	zu	ihren	
Provinzialministern	schicken;	diesen	allein	und	sonst	niemandem	sei	die	Befugnis	zugestanden,	Brüder	
aufzunehmen.	
Die	Minister	sollen	ihnen	das	Wort	des	heiligen	Evangeliums	sagen,	dass	sie	hingehen	und	all	das	Ihrige	
verkaufen	(vgl.	Mt	19,21)	und	Sorge	tragen,	es	unter	die	Armen	zu	verteilen.	
Wenn	sie	das	nicht	tun	können,	genügt	ihnen	der	gute	Wille.	
Danach	sollen	sie	ihnen	die	Kleidung	für	die	Probezeit	gewähren,	nämlich	zwei	Habite	ohne	Kapuze	und	
einen	Gürtelstrick	und	Hosen	und	einen	Kaparon	bis	zum	Gürtel.	
Ist	aber	das	Probejahr	beendet,	sollen	sie	zum	Gehorsam	angenommen	werden,	indem	sie	versprechen,	
dieses	Leben	und	diese	Regel	immer	zu	befolgen.	
	
Vom	Göttlichen	Offizium	und	vom	Fasten	und	wie	die	Brüder	durch	die	Welt	ziehen	sollen	
Die	Kleriker	sollen	das	Göttliche	Offizium	nach	der	Anordnung	der	heiligen	Kirche	von	Rom	verrichten,	
den	Psalter	ausgenommen;	darum	dürfen	sie	Breviere	haben.	
Die	Laien	aber	sollen	vierundzwanzig	Vaterunser	beten	für	die	Matutin,	für	die	Laudes	fünf,	für	Prim,	
Terz,	Sext,	Non	je	sieben	pro	Hore,	für	die	Vesper	aber	zwölf,	für	die	Komplet	sieben;	und	sie	sollen	für	
die	Verstorbenen	beten.	
Und	sie	sollen	fasten	vom	Fest	Allerheiligen	bis	zur	Geburt	des	Herrn.	
Jene	aber,	die	die	heilige	vierzigtägige	Fastenzeit,	die	von	Epiphanie	an	ohne	Unterbrechung	vierzig	Tage	
dauert	und	die	der	Herr	durch	sein	heiliges	Fasten	geweiht	hat	(vgl.	Mt	4,2),	freiwillig	halten,	sollen	vom	
Herrn	gesegnet	sein;	und	die	nicht	wollen,	sollen	nicht	verpflichtet	sein.	
Die	andere	Fastenzeit	aber	bis	zur	Auferstehung	des	Herrn	sollen	sie	halten.	
Zu	anderen	Zeiten	aber	sollen	sie	nicht	zum	Fasten	gehalten	sein,	außer	am	Freitag.	
Jedoch	zur	Zeit	offensichtlicher	Not	sollen	die	Brüder	zu	leiblichem	Fasten	nicht	gehalten	sein.	



Ich	rate	aber	meinen	Brüdern,	warne	und	ermahne	sie	im	Herrn	Jesus	Christus,	dass	sie,	wenn	sie	durch	
die	Welt	ziehen,	nicht	streiten,	noch	sich	in	Wortgezänk	einlassen	(vgl.	2	Tim	2,14),	noch	andere	richten.	
Vielmehr	sollen	sie	milde,	friedfertig	und	bescheiden,	sanftmütig	und	demütig	sein	und	mit	allen	
anständig	reden,	wie	es	sich	gehört.	
Welches	Haus	sie	auch	betreten,	sollen	sie	zuerst	sagen:	„Friede	diesem	Hause“	(Lk	10,5).	
Und	nach	dem	heiligen	Evangelium	soll	es	ihnen	erlaubt	sein,	von	allen	Speisen	zu	essen,	die	ihnen	
vorgesetzt	werden	(vgl.	Lk	10,8).	
	
Dass	die	Brüder	kein	Geld	annehmen	sollen	
Ich	gebiete	allen	Brüdern	streng,	auf	keine	Weise	Münzen	oder	Geld	anzunehmen,	weder	selbst	noch	
durch	eine	Mittelsperson.	
Doch	für	die	Bedürfnisse	der	Kranken	und	die	Bekleidung	der	anderen	Brüder	sollen	einzig	die	Minister	
und	Kustoden	mit	Hilfe	geistlicher	Freunde	gewissenhaft	Sorge	tragen	nach	Maßgabe	der	Orte	und	
Zeiten	und	kalten	Gegenden,	wie	sie	sehen	werden,	dass	es	der	Not	abhelfe.	
	
Von	der	Art	zu	arbeiten	
Jene	Brüder,	denen	der	Herr	die	Gnade	gegeben	hat,	arbeiten	zu	können,	sollen	in	Treue	und	Hingabe	
arbeiten,	so	dass	sie	zwar	den	Müßiggang,	den	Feind	der	Seele,	ausschließen,	aber	den	Geist	des	heiligen	
Gebetes	und	der	Hingabe	nicht	auslöschen,	dem	alle	übrigen	zeitlichen	Dinge	dienen	müssen.	
Was	aber	den	Lohn	der	Arbeit	angeht,	so	mögen	sie	für	sich	und	ihre	Brüder	das	zum	leiblichen	Unterhalt	
Notwendige	annehmen,	außer	Münzen	oder	Geld;	und	dies	demütig,	wie	es	sich	für	Knechte	Gottes	und	
Anhänger	der	heiligsten	Armut	geziemt.	
	
Dass	die	Brüder	nichts	als	ihr	Eigentum	erwerben	dürfen	sowie	vom	Bitten	um	Almosen	und	von	den	
kranken	Brüdern	
Die	Brüder	sollen	sich	nichts	aneignen,	weder	Haus	noch	Ort	noch	irgendeine	andere	Sache.	
Und	gleichwie	Pilger	und	Fremdlinge	(vgl.	1	Petr	2,11)	in	dieser	Welt,	die	dem	Herrn	in	Armut	und	Demut	
dienen,	mögen	sie	voll	Vertrauen	um	Almosen	bitten	gehen;	und	sie	sollen	sich	dabei	nicht	schämen,	
weil	der	Herr	sich	für	uns	in	dieser	Welt	arm	gemacht	hat	(vgl.	2	Kor	8,9).	
Und	wo	immer	die	Brüder	sind	und	sich	treffen,	sollen	sie	sich	einander	als	Hausgenossen	erzeigen.	
Und	vertrauensvoll	soll	einer	dem	anderen	seine	Not	offenbaren;	denn	wenn	schon	eine	Mutter	ihren	
leiblichen	Sohn	nährt	und	liebt	(vgl.	1	Thess	2,7),	um	wie	viel	sorgfältiger	muss	einer	seinen	geistlichen	
Bruder	lieben	und	nähren?	
Und	wenn	einer	von	ihnen	in	Krankheit	fällt,	dann	müssen	die	anderen	Brüder	ihm	so	dienen,	wie	sie	
selbst	bedient	sein	wollten	(vgl.	Mt	7,12).	
	
Von	der	Ermahnung	und	Zurechtweisung	der	Brüder	
Jene	Brüder,	die	Minister	und	Diener	der	anderen	Brüder	sind,	sollen	ihre	Brüder	aufsuchen	und	
ermahnen	und	sie	in	Demut	und	Liebe	zurechtweisen,	ohne	ihnen	etwas	zu	befehlen,	was	gegen	ihre	
Seele	und	unsere	Regel	wäre.	
Die	Brüder	aber,	die	Untergebene	sind,	sollen	beherzigen,	dass	sie	um	Gottes	willen	dem	eigenen	Willen	
entsagt	haben.	
Daher	gebiete	ich	ihnen	streng,	dass	sie	ihren	Ministern	in	allem	gehorchen,	was	sie	zu	halten	dem	Herrn	
versprochen	haben	und	was	nicht	ihrer	Seele	und	unserer	Regel	zuwider	ist.	
Und	falls	irgendwo	Brüder	sind,	die	wissen	und	erkennen	sollten,	dass	sie	die	Regel	nicht	geistlich	
beobachten	können,	dann	sollen	und	können	sie	zu	ihren	Ministern	Zuflucht	nehmen.	
Die	Minister	aber	sollen	sie	liebevoll	und	gütig	aufnehmen	und	ihnen	mit	so	großer	Herzlichkeit	
begegnen,	dass	sie	mit	ihnen	reden	und	tun	können	wie	Herren	mit	ihren	Knechten.	
Denn	so	soll	es	sein,	dass	die	Minister	die	Knechte	aller	Brüder	sind.	
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